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Ressortstellungnahme zur Petition Nr. 57

Das Bundesministerium fir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(BMLFUW) nimmt zur Petition Nr. 57 betreffend ,Rettung des Waffenpasses fir Jager* wie
folgt Stellung:

Die Verringerung der enormen Wildschaden im Wald, insbesondere im Schutzwald, durch die
Reduktion der Uberhdhten Schalenwildbestande stellt die Jagerschaft vor groRle
Herausforderungen. Die Bejagung wird immer schwieriger und muss die Vorgaben des
Tierschutzes berucksichtigen. Die Abgabe von Fangschissen mit einer Faustfeuerwaffe, fur

die ein Waffenpass notwendig ist, ist aus jagdlicher Praxis unumganglich.

Die Bemuhungen der Mariazeller Erklarung zur Optimierung des Wildeinflusses auf den Wald
erfordern nicht nur solides Wissen Uber die Entwicklung und Bejagung der Bestande, sondern
auch die rechtlichen Voraussetzungen zur praktischen Umsetzung. Danach muss von einem
Jagdauslibenden erwartet werden, die Nachsuche nach angeschossenem Wild (auch
Schwarzwild) auch im unwegsamen Gelande vorzunehmen, wobei eine Langwaffe (Gewehr)
hinderlich ware. Die Erflllung dieser Aufgabe ist nur mit einer Faustfeuerwaffe mit Waffenpass
durchfuhrbar.
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In den §§ 21 und 22 des Waffengesetzes sind die Voraussetzungen flr den Erhalt eines
Waffenpasses fiur Waffen der Kategorie B genau festgelegt. Die Einschrankung der
Bejagungsmethoden, durch die Ablehnung der Antrage von Jagern auf die Ausstellung eines
Waffenpasses, die den bisherigen Bestimmungen entsprechen, wirde die Bemihungen der

Jagerschaft enorm einschranken.

Das BMLFUW unterstutzt daher die gegenstandliche Petition zur Festlegung objektiver

Bedarfskriterien fur die Ausstellung von Waffenpassen an Jager.

Fir den Bundesminister:
SC Dr. Franz Jager
Elektronisch gefertigt.

Unterzeichner BMLFUW

Datum/Zeit 2016-04-14T14:44:21+02:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT

Serien-Nr. 1721017
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

Profinformation http:/iwww.bmlfuw.gv.at/amtssignatur

www.parlament.gv.at



		2016-04-14T14:44:21+0200
	BMLFUW
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




